
183 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIII. GP 

9. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (28. Novelle zum 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine SoZ!ialvenicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. )89/1955, in ,der Fassung der Bundes
gesetzeBGBI. Nr. 266/1956, BGBL Nr. 171/1957, 
BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, BGBI'. 
Nr. 293/1958, 'BGBl. Nr. 65/1959, BGEL Nr. 290/ 
1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBL Nr. 168/1960, 
BGBL Nr. 294/1960, BGßl. Nr. 13/1962, BGBL 
Nr. 85/1963, BGBt Nr. 184/1963, BGBL 
Nr. 253/1963, BGBL Nr. 320/1963, EGBL 
Nr. 301/1964, EGBL Nr. 81/1965, BGBL Nr. 96/ 
1965, BGBL Nr. 220/1965,'BGBL Nr. 309/1965, 
BGBl. Nr. 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBL 
Nr. 201/1967, BGBL Nr. 6/1968, BGBL Nr. 282/ 
1968, BGBL Nr. 17/1969, BGBL Nr. 446/1969, 
BGBl. Nr. 385/1970, EGBL Nr. 373/1971 und 
EGBl. Nr. 473/1971 wird abgeändert wie folgt: 

1. § 70 hat zu [auten: 

"A n r e c h nun g von Bei t r ä gen i n der 
P e n s ion s ver s i c he run g b e iv e r
s ich e run g s p f I ich t i gen B e s c h ä f t i
gungen .für die Höherversicherung 

§ 70. (1) überschreitet in einem Bej,tragsjahr 
(§ 242 Abs. 6) 'bei eiQ,er versicherungspflichtigen 
Beschäftigung ader bei gleichzeitig ausgeübten 
versicherungspflichtigen Beschäftigungen die 
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtver
sicherung die mit der Zahl der Beitragstage der 
Pflichtversicherun.g unter Bedachtnahme auf 
§ 242, Albs. 2 Z. 6 vervielfachte Höchstheitrags
grundlage dn der Pensionsversicherung, so gilt 
der allgemeine Beitrag' zur Pensionsvers.icherung, 
,der auf den überschreitungsbetrag entfällt, wenn 
nicht nach Abs. 2 Beiträge erstattet wurden, im 
Rahmen ,der Bestimmungen des § 77 Ahs. 2 als: 
Beitrag zur Höhervers:icherung; hiebei ist der für 
den leistungszustän'digen Träger derPensionsver~. 

s:cherung (§ 246) geltende ißeitragssatz anzu
wenden. Der vom Versicherten geleistete Teil 
jenes atlgemeinen Beitrages, der im Rahmen der 
Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht al~ Beitrag 
zur Höherversicherung gilt, 1st bei Eintritt des 
Versicherungsfalles au~g,ewertet mit dem der 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs
faktor (§ 108 c) zu erstatten. 

(2) Der Versicherte kann bei sonstigem Aus
schluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres 
für im Vorjahr fällig gewolidene allgemeine Bei
träge bei einem der beteiligten Versicherungs
träger den Antrag steHen, ihm sein'en Anteil von 
dem auf den überschreitungs.betrag (Abs. 1) ent
fallenden Beitrag oder den gemäß §77 Abs. 2 
zur Höherversicherung nicht anrechenJbaren BeI
trag zu erstatten, wobei der B,eitragssatz jenes 
Trägers der Pensionsversicherung gilt, bei cl·em 
die höhere (höchste) Summe der Beitragsgrund
lagen im B'eitragsjahr erwol1ben worden ist. 

(3) Soweit ,in einem Beitragsj,ahr na,eh § 54 
Beiträge von Son.derzahlungen entrichtet wur
den, die den 6afachen Betrag der ,in dem be
treffenden Jahr in Geltung gestan.denen bzw. 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung ü!berschritten haben bzw. über
schreiten, sind ru'e Abs: 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden." 

2. § 76 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist 
für in der Pensionsversicherung Weiterversicherte 
die Tagesheitragsgrun.dlage der Pflichtversiche
rung (§ 242 Abs. 2 Z. 1) des dem Ausschei,den 
aus der Pflichtversucherun:g vorang,egangenen 
letzten Beitragsjahres (§ 242 A'bs. 6). Hat der 
Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung 
nur im Beirragsjahr .des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung erworben, dann, ist dieses Bei:
tragsjahr her'anzuiiehen.· Die Beitragsgrundlage 
ist mit dem für das Beitragsjahr festgestellten 
Aufwertungsfaktor (§ 108' c) aufzuwerten, jedoch 
höchstens ibis zu dem Betrag der Höchstbeitrags
grun.dlage' in der Pensionsversicherung. Diese 
Aufwertung ist 'bei jeder Anderung der Auf~ 
wertungsfaktoren vorzunehmen.'" 

183 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 10

www.parlament.gv.at



2 183 der Beilagen 

3. § 231 
zu lauten: 

Z. 2 und die folgenden Sätze haben I (3) Die Bemessungszeit umfaßt die nam Abs. 2 
in Betramt kommenden Beitragsmonate der 

,,2. Liegen in einem Kalendermonat nimt Ver
simerungszeiten in dem in Z. 1 angegebenen 
Mindestausmaß vor, so sind diese Versiche
rungszeiten solmen in den namfolgcnden Kalen
dermonaten desselben Kalenderjahres, die nimt 
smon nach Z. 1 Versimerungsmonate sind, so 
lange zuzusmlagen, bis in einem Kalendermonat 
Versimerungszeiten in dem in Z. 1 angegebenen 
Mindestausmaß vorliegen; dieser Ka'lendermonat 
ist so dann .ein Versimerungsmonat. Der letzte 
im Kalenderjahr liegende Kalendermonat, in 
dem - aum nam dem Zuzählen von Versime
rungszeiten aus vorangegangenen Kalendermona
ten - Zeiten vorliegen, die das Mindestausmaß 
nach Z. 1 nimt erreichen, gilt jedenfalls als 
Versimerungsmonat. 
Hiebei ist von Versimerungszeiten, die sim 
zeitlich decken, nur eine zu zählen, wobei eine 
Beitragszeit der Pflimtversimerung einer Ersatz
zeit oder einer Beitragszeit der freiwilligen Ver
simeruIlig un:deine Ersatzzeit einer .Beitrags
zeit der freiw,illigen Versimerung vorangeht. Bei 
Versicherungszeiten gleimer Art gilt nam
stehende Reihenfolg'e: knappsmaftlime Pen
sionsversimerung, Pensionsversimerung der An
gestellten, Pensionsversimerungder Arbeiter; 
innerhalb der Pensionsversicherung der Arbeiter: 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, Land
und Forstwirtschaftlime Sozialversimenings
anstalt, Versim'erungsanstalt der österre.imismen 
Eisenbahnen. Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 
und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon unberührt." 

4. § 238 hat zu lauten: 

"B e m e s s un g s g run dl a g e 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Lei
,stungen aus der Pensionsversicherung ist der Be
trag, der sich aus der Teilung der Summe der in 
die Bemessungszeit (Abs. 3) falLenden Beitrags
grundlagen nam Maßgabe des § 242 durdl die 
um ein Semstel erhöhte Zahl der die Bemes
sungszeit bildenden Versimerungsmonate ergibt, 
Die Bemessungsgrundlage ist auf volle Schilling 
aufzurunden. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen die letzten 60 anremenbaren VersiCt~e
rungsmonate aus allen Zweigen der Pensions
versicherung vor ,dem Bemessungszeitpunkt, mit 
Ausnahme des unmittelbar vor dem Bemessungs~ 
zeitpunkt Liegenden Versimerungsmonates, in 
dem das Mindestausmaß an Versimerungszeiten 
nam § 231 Z. i nicht erreicht wird, in Betramt; 
Versidlerungsmonate, die zwismen dem 1. Jän
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950 liegen, 
bleiben unberücksimtigt, es sei denn, daß Ver
sidlerungsmonate nur in diesem Zeitraum vor
liegen. Semessungszeitpunkt ist der Stichtag 
(§ 223 Abs. 2). 

pflimtversimerung, wenn aber sol me ni mt oder 
wenn weniger als 36 solme Monate vorliegen, 
außer,dem die letzten Beitragsmonate der frei
willigen Versimerung und Ersatzmonate nam 
§ 229 bis zu einer Bemessungszeit von 36 Mo-
naten. 

(4) Bei der Anwendung der Abs. 2 und 3 
bleiben Beitragsmon'ate der freiwi'lligen Ver
sim,erung, die auch Zeiten entha'lten, während 
welmer Krankengeld, Ar'beüslosengeld, Not
standshilfe oder K1arenzurlau'bsgeld aus gesetz
Emer Versicherung bezogen wurde oder wäh
rel1'd w.elmer der A'nsprum auf Krankengeld 
ausschließlich nam § 143 Abs. 1 Z. 2 ruhte, 
außer Betramt, wenn es für ,den Versimerten 
günstiger ist." 

5. '§ 239 hat zu lauten: 

"B e m e s s u n g s g run dia ge n ach V 0 11-
end u n g des 45. Leb e n s j a h res 

§ 239. (1) Wenn der Versimerungsfall nach 
VoUendung des 45. Lebensjahres eintritt und es 
für den Leistungswerber günstiger ist, tritt an 
Ste'lle der Bemessungsgrundlage nam §238 nach 
Maßgabe des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage 
nach Vollendung des 45. Lebensj'ahres. 

(2) Die Bemessungsgrundlage nam Vollendung 
des 45. Lebensjahres ist unter entspremender 
Anwendung des § 238 Abs. 1 wie folgt zu er
mitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach Voll
endung des 45. Leihensjahres des Versimerten 
liegende Monatserste, an dem erstmalig 60 an
remenbare Beitragsmonate der Pflimtversime
rung vorliegen; Be;itragsmonate zwischen dem 
1. Jänner 1947 und dem 3 L Dezemlber 1950 
sind hiebei außer Betramt zu lassen. 

2. A,ls Bemessungszeit gelten die 60 Beitrags
monate nam Z. 1. , 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungs
grundlage ist nur auf den Grundbetrag und den 
auf die anr·echenbaren Versime1rungsmonate his 
zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 Z. 1) ent
fallenden Steigerungsbetrag und Leistungs
zuschlag anzuwenden." 

6. § 241 hat zu lauten: 

"B e m e s s u n g s g run d lag e 
deren Fällen 

1 n be s 0 n-

§ 241. Läßt sim'eine Bemessungsgrundlage 
nam § 238 nimt ermitteln, so ist die Bemes
sungsgrundlage gleim einem Vierzehntel der 
Bemessungsgrul1dlage, die für dl,e Leistungen der 
Unfallversicherung gilt bzw. die bei einem 
Arbeitsunfall im Bemessungszeitpunkt gegolten 
hätte; Erhöhungen dieser BemessungsgrundIa:ge 
nach § 180 sind hiebei zu berücksichtigen:" 
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:7, § +~t hat, Zl~ l;lUt~n:/ .: für jeqes,der ,in ,~etr,a<;ht, ~mnmend(!nBeitrags-
bzw. :J<,aleJ1!clerjahre 'eil)e, T:J.~esqeitiagsgrundlagfl 

,~;Be?ü'<;:i(il ~h t i gu ng " die:< )e{t.r a g s- un~(;!ip.~)\1;qnats!b,~itt;ag~gr:upjd:~agef,Ü:r ;diese:Er~ 
g r 'u'n"dl a: g' en ' i TI 'd':er Be 'm es S u n g s- sa,tzz;~iten.;zu :ermitt,eln. , , 
" , ',;' 'g-r un'd. 1,··a ',g e, '. , chI f cl V ·ch 

-;, 6. ,Iril~Falle,einer dur . au tm,en':, .erSl erung 
§ 242. ,(1) pi~)~ni~,S~u~g,sgrJ~a'1age li.ach. den ist ein volLer Kalendermonat>: jedenfalls init 

§§238 . u,n4 239 IStausder~)lr~.sp.l1ltthchen ~O Tagen zu zählenohp~)~~4~ch~,n~~llle d~r.~~f, 
monatliChen Beitr'agsgrundlagen,CAbs: ,2) der n:a~~,Y',elchen i ~~i~:ilgsZfli,träu}nend;le ;s.y)tr;t;ge 
V~r~iehe'rungsmo~ite, welCh~di:e 13emessu,ngszeit bemes~en"bz:w. ~bgerea:m~t wurden. " , " 
(§ 238 Abs. 3 und § 239 Abs. 2' Z. 2) bilden,' 7: Fiü;';eid,~n, B~itr;igsn;onat ,der, :pfiichtver~iche~ 
zu erm;it;~~in:", '" ',,: ',', .," . " '~u:~g, ;q.er, au~' J;l.\,!utra-le, Zeite,n der :i,m§:2~.4 
~,(2) 'Die ,du~chsthnittliche monatliche' Beitrags-, Aqs., l(~." 5,: f>: ulld)Ogen.al1ntell Art. od~r Zel

grundlage ,eines Ver;sichehln'gsmoriates, (Monats- ;ten el}~ha~);,'i1ndenen n\tch §,,1.3.8 Abs. 1 ke~n -h-l;:
beitrags grundlage) 1st aus den nach den, § § 243, sp;ruEh,:;J,uf . ~ran~en~eLd bestanden. ,hat, gelten 
244 und 251::A:bs.4, ermittelten Beitr.agsgrund- dIe. T~ge, dl,eser..Z~lt,en., :als ,,yer~lcherungstllge 
'lag~n eines Beitragsjahre~ (Abs, 6) unter ,Bedacht- .cZ,));;, ,,:'r'." "''',\,; 

na,hrp!e a uf Ab~. J wie, folgt zu b;i.1~en: '. .'. !, .... (3): . F6lgen&. Bei:tta.'gsgnül;dlagen,·· ?-aCh: den 
1. Aus . der SU!llme' aFlerBeittagsgtündlagen§§'243;24iriqld 251 Ah~. 4,die'z-ur BIldurigder 

der. Pflichtversicherung in jedem det, ganz oder durchsthnlttli&en" monatlichen . J?eitragsgrund
teilweise, in ·die Bemessungszeit fallenden Bei- ,rag~ ej'n~'sVersiCherungsmori~t,es heran:iu:z,i~hen 
tragsjahrewird' je eine durchschnitttichetägliches1n'd, sind zu 'vervielfachen, und zwar, . 
ßeitragsgrundlage (Tag.esbeitr~gsgrun~lage) der a) Beitragsgrundlagen nach § 243 Z.3 lii:: a mit 
pflichtversichel'ung enrütteIt,' lUdern: dlie Sum~ne dem 'Faktor,c'der sich; aus. der' Teilung' des 
de:Bei:ragsg~Uri'dlagen d1;lrch die Zahl der. 1m für ',das fahr 1,946 geltenden Aufwe:t~ngs-
Beltragsphr hegenden .B'eltragstaige der, Pfhcht- :-Lihors (§ '108.c) ,durch den',der.zeltltchen 
versi.cheru~g . un7er Be~ac.htnahme. auf Z. 2 und "Lagerung 'der '. B:eitragsgrunidlagen : ent-
Z.,: 6: geteIlt 'WIrd .. DIe. Tages'l?eltragsgJ;"undlage . 'sprechenden Aufwertungsfaktoi-(§' 108 c) 
~ar.f; die.im jew~ilig~p B()it:agsjah~,ge1tende bzw. ergi,bt; 

~n G,eItung., g~stan~eIlJe'; Hoch~tlbelt.~agsgr~ndlageh) ~'eitragsgrundlagen nach§243Z. 2 1i;t. b 
!U, der Penslonsyers1cherung,.mcht u~erstelgen. und d sowie Z.'.3 1it.<;,. nach, §244 AbS. 1 

2. Bei der Ermittlung der Ta~esbeltr~gsgrund- ,1'etzt~r,Satz lu~dAb~. 2)pwie"nach § 25.0 
. lage, der ,'pfli,chtversi~l~rtlllg, .bleIben' Beitragstage ". 'Abs~ . 3" 'aus ,derZeit vor 'dep1 L Jänner 
de~ I>Ai~t:VH~icheruI7-g,währe.nd w,e1.cher weg~n . ., 194imit dem Faktor, ,~der ,si~ aus der 
Ar,beit~unfähigk.eit :ii:lfoIge K.ranl,chel:, n,:r eIn rTeil~11:g, 'des .für .da; J ~hr' i 951gelt~nden 
Terlentgelt, geLeIstet worden 1st! sow:e dIe auf, .~ufv.:ertungs:fakt?rs (§ 108S). durch ,den 
solche Zelten entfallenden Beitragsgrundlagen der, ,zeitli<;hel}L,ageqmg :der: Be)tq.gsgrund-
außer Betracht. . ". ',}ageÄ, imtsprechenden,. Aufv.:ertungs.faktor 
. 3. Die !ag~sbeitrag.sgrun~lage. der. Pfl!chtver- (§ 108 c) . ergibt, aus der Zeit ~h 1. Jänner 

SIcherung 'lll elllem BeltragsJ:l'hr 1St mIt der Zahl 1951 mit dem Faktor, der 'SIch aus der 
. derinnerllal!) des' entsptech~h:'den. Kalen~erjahres Teilung des für, das, Jahr 19M. geltenden 
in 'Beitragstnonaten', der Pf!lch~~rslcherung Aufwertungsfaktors,(§ 108 c) durch den 
(§ 232 :Alis, 'l)Jllegenderi Tageerworb,ener Ver- " " der ~eitlichen bgeru'ng dei-Beitragsgrund-
sichepungsieiten~; (Versicherurig,st~ge), u~ter Be- lagen entsprethen'den. Aufwertungsfaktor 
dachtnahrrte aufZ, 6 und Z. 7· zu' :ervl~lfa0en. ergibt; ',' " .' ., 
Aus dem 'so :errechneten, Betrag, 1St, "fur Jedes ") 'B 't r 'dIa en nach § 251 A'bs 4 mit - '.. b . dl d c ,elragsg.un g . . . -' '. . 
Ka~endefJa,hr eme Mona,ts. eltrags.gn,J,l1 ,a:geer ,'"dem: Fiktor;.·der ,~ich aus' ,der' ·Teilung des 
,Pfll~h~ve.r,slcherv~g zu_ :rnmtelI,l; :l~de,m,der ge- (; f.ür',das·.Jah~, iri, dem dcr<t"Iachteil ip den 
?-annte. Betrag durc:h die Zahl der 1m :K~Jender~ ", <sö.zial=Versicherungsrechtlic4;en: Verhältnis-
J~hr hegende~ Be~tragsmonate der Pflichtver ,sen i(§- 5.00. Abs. 11·einge,~r.etel)i :ist,;;gdtep.-
~l~e~ung~etell: ~l~d. " .', .. , ~ ".'. i". ,~den" Auf.wertungs,f.akwf.>s,d)lrc:h, den der 
, 4 .. Sowe~tBeltrag~~~ru~dl~~~n,~er. Ifr;el:,,!lhgen ", ".zeitliChen, Lagerung per:: 'Beltragsgl,<lnd
!VersicI:ern,hgzuib~t!uCksl':ht~gen, srl;1'~, ,sln.~ ,unt.:r ,,:) ,,', Jagen: . entsprechenden , A ufwertul}gsfaktor 
"~nts~re0~nde~ ,Anwendung d:er: Z. ,l.und 3 f~r ':"". (§J:108 c)ergj,bti, ',;;' , ';;, ; 
Jedes der In 'Betr-acht komm~nden Beltrags- bzw· Die Fak'totert :'nacli..',iit., abis ':0": sind" .auf dr.ei 
Kalenlderja'hre eine Tagesbeltra.gsgrundlage ullld '. I 11 d ' "<, 
eine MonatSbeitragsgrundla:ge, derfreiwiUigen DeZlma ste en zu runen. . .' 
Versicherullg ,z,u erD1i,tt~ln,.' . "I ': : ' " >(4)' Den, ~~(jnatsbeitr(lgsgrUlldlagen, emcs ';~a-
, ." 5.!S~~ei~:j3~itr~g~gn;nd.lagert von Er~at~zei~en len,derjahres sind Sonderzahlungen na~de!1 Je
nach,' § 243- Z.,3 zu' ,rberück. sichtigenslud, '~lnd _;v~!ls_ln c,Gclpu,l?:g ~enanqenen., y qrschnften ud nd 
, .. ,.'> ,,', . '. , ' , . cl' 'b' d ·ch, § 54 Alb . 1 -ergeben en un~er,ent.spreChe,nder Anwep.dung der, ,Z. 1. ·un 3 , 18 :z;u" ,ern SI ,a:us, "', ,~.. ' . ,. 

2 
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4 183 der Beilagen 

Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für sie Son
derbeiträge fällig geworden sind, die 'nicht er
stattet wurden. Sonderzahtungen in einem Ka
lenderjahr, das nicht zur ·Gänze ~n die Bemes
sungszeit fäHt, sind mit dem entsprechenden An
teil zu berücksichtigen. 

(5) Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 2), die zur 
Bildung .der Bemessungsgrundlagen heranzu
ziehen s,ind, sowie Zuschläge für Sonderzahlun
gen (Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen Lage
rung entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) 
aufzuwerten. Die aufgewertete Monatsbeitrags
grundlage darf ,den 30fachen Betrag der am 
Stichtag in Geltung stehenden Höchstbeitrags
grundlage .in der Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. Die Zuschläge für Sonderzahlungen 
zu ,den Monatsbeitragsgrundlagen (Albs. 4) sind 
nur so weit aufzuwerten, als ·die aufgewerteten 
Sonderzahlungen den 60fachen Betrag der am 
Stichtag in Geltung stehenden Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. 

(6) iDas Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeit
raum (§ 44 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines 
Jahres fäLlt, und die folgenden vollen Beitrags
zeiträume dieses Jahres; es endet jedenfalls mit 
dem dem Stichtag (§ 223 Albs. 2) vorangehenden 
Tag. 

(7) Wenn Qnnerhalb eines Beitragsjahres die 
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen 
Wirksamkeitsbeginn als ,dem 1. Jänner bzw. der 
Beitragsperiode Jänner geändert wurde, gelten 
die Bestimmungen des Abs. 2 mit der. Maßgabe, 
daß die Tages,beitragsgrundlage und die Monats
beitragsgrunodlage getrennt für Zeiten ab dem 
Wirksam werden der Änderung und für die vor
her liegenden Zeiten ermittelt werden." 

8. § 243 hat zu lauten: 

"B e i t rag s g run dIa gel n n 0 r mal e n 
Fällen 

§ 243. Beitragsgrundlaige ist 
1. für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 1 

und 2 die allgemeine Beitra,gsgrundlage nach den 
§§ 44 bis 47, für Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 
Z. 3 die Beitragsgrundlage !l1'ach § 76 a, für die 
Beitragszeiten nach § 225 Albs. 1 Z. 4 das Entgelt, 
auf das der Dienstnehmer im pens'ionsversiche
rungsfreien Dienstverhältnis jeweils Anspruch 
hatte, für Beitragszeiten in, der Ver·sicherung der 
unstän.dig beschäftigten Arbeit·er in der Land
und Forstwirtschaft die Beitragsgrundlage nach 
§ 470 Abs. 3; 

2. für vor dem' 1. Jänner 1956 gelegene Bei
tragszeiten 

a) wenn in den Unterlagen für die Bemessung 
der Steigerungslbeträge nach den vor dem 

1. Tänner 1956 in Geltung gestandenen 
Rechtsvorschritft.en ein Arheitsverdienst 
vorgemerkt ist, di.eser Arheitsverdienst; 

.b) wenn in den Unterlagen für die Bemessung 
der Steigerungsbeträge nach den vor dem 
1. Jänner 1956 in Geltung gestandenen 
RechtsvorschrifterreineBeitrags(GehaIts)
klasse vorgemerkt ist, der in der Anlage 2 
angegebene Betrag; 

c) abweichend von 'lit. a in der Pensionsver
sicherung der Angestellten für Beitragszei
ten vor dem 1. Juli 1927 allgemein bei 
männlichen Versicherten 8'33 S, bei weib
lichen Versicherten 6'66 S für den Kalen
dertag (250 S bzw. 200 S für den Kalen
dermonat); 

d) ehenfalls abweichen,d von lit. a ,in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung für 
Bei'tragszeitenider Arbeiter vor dem 
1. April 1939 ,der in Anlage 2 angegebenen 
Betrag, und zwar für Vollhauer der l3ei
tragsklasse IX, ·sonstige Arbeiter unter Tag 
der Beitragsklasse VII, Arbeiter aber Tag 
der Beitragsklasse VI, weibliche Versicherte 
der Beitragsklasse IV; 

e)gleichfalls abweichend von lit. a in der 
Pensionsvers.icherung der Arbeiter für Bei
tragszeiten, für die nach den Bestimmun
gendes § 80 a SV-ÜG. 1953, BGBL Nr. 99, 
·ein Mindestbeitrag zu [eisten war, das 
Zehnfache des Mindest:beitrages; . 

f) nach § 226 Abs. 2 das Entgelt, auf das der 
Dienstnehmer im pensionsversicherungs-
freien Dienstverhältnis jeweils Anspruch 
hatte; 

3. fijr Ersatzzeiten 

a) nach § 229 Abs. 1 Z. 1 rund 4 die in § 9 
Abs. 1 Z. 1 des Auslandsrerrten-über
n'ahmegesetzes, BGBL Nr. 290/1961, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 5. April 
1962, BGB!. Nr. 114/1962, angeführten 
und nach der Art der zurüd~gelegten Zei
ten in Betracht kommenden Beträge; 

b) nach § 229 Abs. 1 Z. 2 der in Z. 2 lit. c 
angegebene Betrag; 

c) nach § 229 Abs. 1 Z. 3 der in Z. 2 lit: d 
angegebene Betrag." 

9.a) Im § 244 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,1. Jän
ner 1946" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1956" 
und der Ausdruck ,,§ 243 Aibs. 1 Z. 2 ;lit. a" durch 
den Ausdruck ,,§ 243 Z. 2 lit. a" zu ersetzen. 

ib) § 244 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) AUe in ein Kalenderjahr .fallenden So'nder
z~hlungen, von ,denen nach § 54 dieses Bundes
gesetzes o·der nach § 12 Abs. 1 des Rentenibemes
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 151/1954, Beiträg.e zu 
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entrichten waren, werden zusammengerechnet 
und bis zu dem im§ 242 Albs. 4 bezeichneten 
Höchstausmaß berücksichtigt." 

c) Die Albs. 4 und 5 werden aufgehoben. 

10. § 248 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind,. soweit 
sie die Zeiten vor dem 1. Jänner 1951 betreffen, 
mit dem für das Jahr 1951 geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 108 c), 'soweit sie die Zeit ab 
1. Jänner 1951 betreffen, mit dem für das Jahr 
1954 geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) auf
zuwerten." 

11. § 249 Abs. 1 erster und zweiter Satz haben 
zu lauten: 

~,Eine Höherversicherung ist anzunehmen, 
wenn Versicherungszeiten aus ·den Jahren 1939 
bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. jänner 
1951 Ibis zum 31. Dezember 1955 oder wenn 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten und der knappschaftlichen Pensions
versicherung aus d'er Zeit vom 1. Juli 1927 bis 
31. Dezemlber 1938 sich zeitlich decken und die 
Taigesbeitragsgrundlage (§ 242 Abs. 2 Z. 1) die 
jeweils geltende Höchstheitrags.grundlage in der 
Pensionsversicherung übersteigt. Hieb.ei gilt für 
jeden Beitragstag folgender Hundertsatz des 
überschreitungsibetrages ,als zur Höherversiche
rung gdeisteter Beitrag:" 

12. Im § 251 Abs. 4 hat der letzte Satz zu 
laut'en: 

"Wurdeeine Beschäftigung noch nicht ausgeübt, 
gelten als Beitragsgrundlage 7 S für den Kalen
dertag (210 S für den Kalendermonat)." 

13. Im § 269 A:bs. 2 erster Satz ist der Aus
druck "die Summe der Beitragsgrundlagen" durch 
den Ausdruc.~ "die Summe der Monatsbeitrags
grundlagen (§ 242 Abs. 2)" zu ersetzen. 

14. a) § 470 A,bs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Jeder Kalendermonat, für den im Ausweis 
mindestens 15 Arbeitstage (§ 462 A:bs. 3) einge
tragen sind, zählt als Beitragsmonat der Pflicht
versicherung. Sind in einem Ka,lendermonat we
niger als 15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, 
so werden diese Arbeitstage den Arbeitstagen in 
einem nachfolgenden Kalendermonat desselben 
Kalenderjahres zugeschlagen, wenn in diesem 
Kalendermonat ebenfalls weniger als 15 Arbeits
tage eingetragen sind. Dieser Kalendermonat 
zählt so dann als Bertragsmonat. Der letzte in 
diesem Kalenderjahr liegende Kalen,dermonat, in 
dem auch nach dem Zuzählen von Al'beitstagen 
aus vorangegangenen Kalendermonaten' weniger 
al~ 15 Arbeitstage vorliegen, zählt jedenfalls als 
Beitragsmonat. " 

b) § 470 Albs. 3 hat zu Lauten: 

,,(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrund
hgen zur Bildung der Bemessungsgrundlage sind 
die Bestimmungen des§ 242 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Summe ,der B'eitragsgrund
lagerr der Pflichtversicherung {§ 242 Abs. 2 Z. 1) 
aus den -in Betracht kommenden Tagesarbeits
verdiensten (§ 466 Abs. 2) gebiildet wird." 

15. § 506 a letzter Satz hat ,zu lauten: 

"Als Beitragsgrundlage für die Bemessung der 
Beiträge 'lmd für die Leistungen der Pensionsver
sicherung grlt das 30fache der Tagesbeitrags
grundlage der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 
Z. 1) des dem Auss,cheiden aus der Pflichtver
sicherung vorangegangenen letzt,en Beitragsjahres 
(§ 242 Albs. 6); hat der Versicherte Beitragszeiten 
der Pflidltversicherung nur :im Beitragsjahr des 
Beginnes der Anhaltung erworben, dann ist dieses 
Beitragsjahr heranzuziehen." 

16. In den beiden Talbellen der Anlage 2 ist 
der Ausdruck "aIb Oktoher 1950" durch den 
Ausdruck "ab Jänner 1951" zu ersetzen. 

Artikel II 

übe r g a n g s- und 
Sch,lußbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1, 3, 7 
bis 16 gelten für Leistungen aus der Pensionsver
sicherung, wenn ,der Stichtag nach dem 31. De
zember 1971 liegt oder wenn der Stichtag zwar 
vor dem 1. Jänner 1972 liegt, aber die Leistung 
nach dem 31. Dezember 1972 anfällt; liegt der 
Stichtag 'zwar nach dem 31. Dezember 1971, aber 
vor dem 30. Juni 1972, gelten ,diese Bestimmungen 
mit der Maßgabe, ,Jaß sie nur auf die im Beitrags
jahr 1972 liegenden Versicherungszeiten un,d Bei
rragsgrundlagen anzuwenden sind'. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4 bis 6 
gelten :für Leistungen -aus ,der Pensionsversiche
rung, wenn der Stichtag nach dem 30. Juni 1972 
liegt oder wenn ,der Stichtag zwar vor dem 
1. Ju'lil 1972 liegt, aber die Leistung nach dem 
31. Dezember 1972 anfällt. 

(3) Die Aibs. 1 und 2 gelten nicht für Leistun
gen aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn 
im Zeitpunkt des Todes ein Anspruch auf eine 
Leistung aus dem Vers;icherungsfall der gemin
dErten Arbeits.fähigkeit mit Ausnahme der 
Knappschaftspension oder aus dem Versic.~erungs
fall des Alters mit Ausnahme des Knappschafts
soldes hestand oder ein solcher Anspruch auJ 
Grund eines vor dem Tode eingeleiteten Ver
fahrens nachträglich für die Zeit bis zum Tode 
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anerkannt wurde, ·~s 'se~'ldenri; daß' währerid'des 
Leistung~bezuges. weitere Beitragsz,eiten erworben 
wurden. . . . . . 

• ' # : ~ I 

. (4) Anttägenach § 70 des Angemeinen Sozia]
versicheruhgsgeseizes in der ·am 31-. Dezember 
f9ilin : Geltung .gestahdimen . Fassung können 
bis eJ1.:Dezemlber 1,972'gesteHtvierden; 

(5) Di~B~sti~~~ri.g des Art. '1 z; 2 gilt in dem 
,Fällen, in -denen der, Antralg auf Weiterversiche
rung nach dem 31. Dezember 1971 $estellt wird. 

(6) Die .Bestim~ungen des Art .. II Ahs. 20 und 
21. des Bundesgesetzes vom i o. Dyzember 1968, 
B'GBL Nr:1711969, wer.den a:ll'f.gehoben, . 

'-', 

'".'; "":i".'" ArtikdUI .";" ". I'.! 

, , Wir k s a J? k' e ~ ~ ~'b e gin ~_, ' 

(1) Die?es B~ndesgesytz .tritr" soweit nicht an
deres' ,bestimmt wird, mit 1. Jänner 197i :in 

Kraft:.:".; ',', . 
, (2),Uie ;Be$timwungendes Art. 
~r'etena~ 1. 'J~l~ i 91:( iJ?l}~aft, ... 

o ,."... • I.. I ' .. 

' .... - ,I., 

Artikel IV' 

Mit .der voÜ~i~h~dg··dies~s. $unde~g~setzes:. [st 
der B:undes~inister für s'azlale Verwakurig .be
traut. 

J;',' . 

. Erläuteru~ge,n,· . ',.J!..".' I,", 

I ., 

, :L .. ::.: .': ,;. -, ~: 
.,; ... "'~ ~ .:;'.~"'_::;.;'~: :_;~_-lr;, ... >=.; 

En tsprech,end' .derriAuftr;lge~es·· Gesetzgebers '. ,nem : aus 'den Bestimm!lngen,.qe.r. 23, Novel1e 
ein',der 23.. Novelle .zum ,ASVG, ,aiR. ,dem· Jännerallen{alls, ·a9:>er: nit;h~. einde~üglher<l.trszl!lesenden 
1972 Ibei der. -Ermi ttlun.g der. Bem~s~:Utl;gsgrund-· Auhrag:- d~s GesetZigebers,,<ii~:ne\lell: ;.R:echts;v.Qr~ 
lagen. in der Pensionsversicherung die heranzu-schriften., ü:berdie ErmjttltuJcg, ,derJ3emess~!l!gs'
ziehenden Be'itracgsgrundlagen mit 'Durchschnitts- gnmdlage.mit.eip,em.'bestimmtgn Tag,zur"G~nze 
werten zu berücksichügen, wurde die vorliegen.de in. Kraft·, zu ··,setze,n';· .. konnte"a\ls, praktisch~n 
Novelle erstellt. Als hiefür notwendige Vorar- Gründen tlicht voll entspro~hen,we.rd~n"d;ldie 
beit wurde belin Hauptvert1:ianclder österreichi-' vorgesehene Knderung eill~r: gewis~en' Oberga,tlgs
sehen Sozialversi;cherüngsträgerlb~reits' eine zen- zeit bedarf. So wird im ersten Halbjahr 1972 
trale Anlage zur.Aufbewa,hr.uJ;lg der.für die Pen-nach.t:i.~n hisherigenBemessungsvorschriften,·yor
si.o~s:V;ers~che~ng .rl1a'ßgeb~~deriD.at~n(f:entral- gegangen werden, wobei allerdings d:ie Be:itrags
d~~e'i)eingerichtet'; "weiters si~d.-.die Träger der grundlagen des Jahres ) 972 ,bereits nach den 
Krankenver:siche~urig dazu ii'bergegangeii,~b dem neuen VorSchriften berücksiChtigt werden: Ab der 
,Beitragsja'pr 1972 die a,us .derBeitragsverr~chmingz~eiten }fälft~d~s J a]i~~si1972:'~e~den' dien:etien 
resuitierellden .Daten . in eiller neuen.· Form fest- Bemessungsvor~chriJteh iber·eits~\1f alle' Beitrags~ 
zuhalten und in~iner Art utld Weise dem. Haupt- grundlagen ap.gewendet .:wer~en, dies allerdings 
verband bekanntzugeben, daß. {lieser die Speiche- mit der Einschränkting, daß für Vetsi'dierungs
rung . der für die. Pensionsver~icherungrelev:~nt~n . f~iie' d~s' :Todes, . in clenenib:ei-ii 1:5 . eine • Leistung 
Daten in e'iJ?er·de.n te'chn:ischenGegeb~nheiten aus ',d'en' Veisich'eruhgsf~Ueri ,:dei: ge'iUihdert'eh 
angepaßten Weisev.orneh~en .kap.n.> > • ,. I Arbeitsfähigkeit Ibzw.des A1tersge~~hrtwufde, 

Eine für di~voll~ Erfiillung 'de; Auftrages des das alte Recht anzuwenden sein wir,d, es sei denn, 
Gesetzgebers,; n'otwendige, Maßnahrhej', nämlich der verstor'ben.e Pensionist hätte währericl' des 
auch die vordem Jahre .1972 . fiegenden, ißeitrags- PensionsbezugesweitereBeitb.gszelten.erworben. 
grundlagen: 'sozu'speich,ern:; daß, sie' den neuen - . Alb dem' '1'. Jänhet' 1973 wetde'n 'aucll'jene 'Ver

'V0rschriften ientsprechend ,;zur,r,Ermittlung- ,der siine';ung~fäHe; an' ,denen' der iStichtag vO,r 'dem 
cBemessungsgrun:dlagen: ':'h'erangezogcin I werden 1." Jänrrer ''1973' '.liegt, " di'e . Leistung, iJ:ach' §····86 
können, kann erst intLaufer äer nächsten Jahre ASVG aber lUch :d·ern 31. nei~mlber 1972 anfälJt, 
verwirklicht werden. Es wird daher Aufgabe der 'nach:neilerri'Recli~' behandelt. 'Eswii"d allerdings 
Versicherungsträger sein, gestüizt auf die Vor- auCh hier eine' .:..c.., vetnünftigerv/eise 'zu' setzende 
sdü'iften d'er vorliegimden.' Novelle 'dafür Vor-~' A:ushahrriCbestehert,':uri:d 'zwar,dann, wenn 
sorge zu'treffen,' daß ,mit d.~r Auf;r'beitung dert;in pensioniSts'tirbt',unJder'~ähtei:i.dd~s:Pen
vorhandenen Unterlagen dort vordringlich ein- sfonsbeiuges' keine' Beitragszeiien 'erworben hat. 
gesetZt 'wird, wo niit dein Ei~tritt des Versithe- 'In 'diesemF~l1eist'i:!ie' ausdrückliche Ausnahme 
run,gsfitllesi4 abseh])arerZ~ii zurechn~1). ist. Die' erfördedich; 'irei'! eine" N~ub'er~chmirig :'derP~ri-

. eh'dgültige . Aufaroeitungder bisherigen Unter- 'sion:' dann' l1!icht notweri'~igist, wenn> während 
Eigen wird 'al1~rdiiJgs . audi, bei: größtmöglich,er;~es:i:ß~zu:g'es' keiiie" B'eiti"agszeii:erierworben'.wor
Ausnutzung :des' Arb:~itsp'dtentiaIs ii!h'n bis fünf.. den sind; eine Ve'rgleichsberechnun:g köhntedann 
zehn Jahre in Arispruchnehmen; ',. nämlich kein anderes Ergebnis bringeh~'Hat aber 
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18~ . ,der Beilagen 7 

.der'Pensionist während< des Pensionshezuges .Bei:~ I schhittsberechnung:ergebenden'!Eins,chränk\ln'g:
tl!'agszeiteri:, 'erworben, "kann. : eine: . ·V,ergleichs:l;>e- bean1:r;1;gen~.Mit Rücksicht auf ,die :mögli.cb~1:)'ba1d 
rechnung:ein. artäeres Ergebnis ieitigen, -wobei: es I fi<lch)\iblauf:'eiIi:es, Beitr;1gsjap.res(blrchzufii:hre}l~e 
.ha türlich<lbeim .·he~sereniErgebh:is.' zu.verbleiben Datenspeicherung. mußte,.die.Antragsfrist;1uf .ei'rie~ 
hat,>'·,:!) .'i c,;' ",~:':'" ,>, r'I . ". :,i'. Monat'·v'erkürzt,:werden> Die brshe.ri:ge: Mö'gli9i~ 

" 'l'.::.!,'>'! c':: ·.>::U> " ; ",:: "i, . , keit;c-denrA!l.'ltrag:auf 'J;,rsta:ttungiaudJ; nachcE.ris.t~ 
Z:ll:.A.rt~.lZ."L(§.;70);;:;;j, " ,,,;>' .r.' ahLluf'steUen zukörihen,:wi'l'.d,es aus,iden.selheh 
!Y"'Füf: (E~:'Neutegehl1{gde's':§ 70 war vor 'allem Gründen nicht ~ .mehr 1 gelben,; ,Urhden, überga,ng 
die Knderung der Bemessungsvorschriften!. inder in ,'das neue' ,·Itecht, !'zu 'erleichtern;:. wir:d: tin:, ~ten 
Jlension~veqic;h~nl:ng vq;n Beqeutung.; W\lrde übergangs- 'Und; .Schlußbesü11lmtingen;;die,Fdst 
iI).~ch bisl).~~igem ).\echE.die I.S~gJ,me: per,B~i~rags~ ,de~bishe~i,g~I,l.J?oer~ ~:it 3}:P~z7~,~er }~72 
grundlagen der:: ~ ;kf9R:t.sti.b~iy:ag$ogI1Jnldlag~ : <'ge- ,~~Jau ,en,' '. j:; !; !,., ".; ;;.;;. '.' J" '0;,''' L '11 

.genübergestellt, so wiI1d in Zukunft die. ';'.' 1·.:".:1.'. "",:,:,1.'" ,: .'i)'("'\'::) ',"; 
S'Umme aller Beitragsgru~dlagen der P4icht~ Zu Art. I Z. 2 (§ 76 a): 
versicherung in einem Beitb,gsjanr'mit detD' Pr'o~ . Da die bisherigen Besti~l;I!uttg~.n"iWP!l:aW'l-~s 
duktr "Höchstbeitragsgrundlage, : mal, Anzahl' der· B~itragsgrun.dlage für die Weiterv,ersich,~rung_ die 
Beitra'gsdige :. der; iPfl'i:chtve:rsicherungf~" ,verglichen. ii-h' a~tzten :B~i tia'gsze1traü'm' :Jdrdehi 'Aus:ieh'ei.d:en 
Uilter" Bedadltnatime auf die: neuen' Bei1lessunigs- a~s,' deP p'fhcli\:versichertitig ielte#(je*ng~~ei~e 
vors'Chriften,·:won·adI für:dlie 'E:rmittlungder.mo- 'Beit~ag~gruridlag~' 'nedrig'e;iog~ii: lW'Ufd~,. 'iH 'dlert 
natlichen Beitragsgrundlaged'er ·Dur.chschnittder Fäll~n·,nid;.t hidlr" ari'ge~:en:det w~~d~n'Kq'nri:e'n:, 
Beitragsgrundla.gen herangezogen wird, wird eSi~ 'd~'nen:dis. AtissCllei,den'aus 'deiMHchi-JiitkiCh'e'
nicht in allen Fällen, in ,denen.z .. B. in ,einem,Mo-itirig'linl '&r 'Be'giune .diüWeit~rversicherun'g 
natdie Summe der B~it;ag:sgruii,(jlag~n' d.ie 'Aiilit irh',selh~n·Kl'I~nderJ~h'di.f~fgi:, W:urtf~a,tiCh 
HÖchstbei~trigsgruridla-ge': "llbefsteigt;' .' zu elher ·hle{g~ri~r-ellein~.deri neu·en Bh-he~'sdii~~qi'sdh'if~ 
Haher-versich:erun'g'}KOfumeii::Wegen"detBildung ;t~ri eiit~prelliend~ N eiIt.eg~luri.g a:llfgenö'nim~h::, : 
~es!:b~rChschn.jttes 'wirä'sid1 de~ ül:ierscl'l.reitungs~ .'.' "., .. , " ',:' "''''>'' r;,r') .,,' . 

:be'frag~ i'I{ 'einemJMOiiat' ;'als 'Beitrag' zür :Höher- ,,-" ~Ais, :B~it;a:gsgt;~J,ldlag:e gi~~'Sije ',im)~tzteri..B~i:
ver~iCherung!er~t'äahri: aus~ii'ken köhtien;wertn tragsjahr vor ,dem Ausscheiden;al,lsd~rJ!ß.i~~ve:r~ 
t('atz' :AifffiiHens: der' Beifri:gsg'rundlagen in:' den' ,sich~ruJ:?:g, ge!tend~ I 'd'llrc~~~d;n:it~(j.0e B.7i~r~gs
iri:deren'!Möna'teri~" in 'ideii.eil' ·die!Beiti'ag'i;grund:.gr~~ghg~~" ,'! '~, ::.,: ;":" '>"'C!('" 'l ,;',,~;' 
lage unter der Höchsobeittagsgr~rid:Ja,ge"liegt;die . '.' 'I,' ,:,:~ ",i., .' i' ;)'e:'!"'I"'.!; 

Höchstbeitragsgrundlag.e in aUen Monaten er- ,Z~ A.rJ,J~.:~~{~;~~,1): :' ,,' ,-" ,- .,.;",->, 

reicht wird und darüber hinaus noch ein, Üther- ,'Die,Zuzählung'!von',sogenal}nten':i;Restta:geri~' 
schreitungsl?etrag überblei~bt.rpi~se Method~ des ,könnte, ~ich'lbisher= iiib~r ,den' gesamten>Versiche
',;'Au;f;treidien~" e~sch~ert' ei'nerseits 'das Zustan- tiungsverlimf ,erstrecken. ,Diese ,Methode' "würde 
-d~koinhI~'A '~iIlefHöh~rietsich~rting;'erhöht aber bei der 'beabsichtigten Datenspeicherung .eine der
~nde~;e~seit:i' ; '.dIe ':M:bnatsbeitrag~:grufi41:i:ge,'· WO-artige 13,ela~tung .der.A~Lag,e,; m~t- ; $i~b: p~iIl:~en, 
'4w4i ,::v:.:i~dY .:di~'B~p.1ess~ngsgr'uhdlag~' positiv d:iß si~wi,t :demj,Zjel A~F yer~inf~cI;1~~g :nicht 'i~ 
beein:fllißt· wirdund.'damit'e·ine'höhereLeistung E' kl' .. d ,. 
~~sta:ddek~~itiih~ri::b'nrt:' G,egellUberdem'bisherl- - lU, .. ;mg, stune".,,:. 'I: i' 'c, ~.' :,',,: ".: 
geJ.',R~chf ergrbt~i~j{ nbcn eiri.e'~eit~~eMöglicb:- Uni' ,den' Versicherten:,jedoch·r1diese' Begünsii
'keit,~ ;~1~~ 'Höh~·t~er;i~h-eru~g.zu· ~freidi.eii':' NaCh gun'g ·nicht.zu: nehmen;;'trot:vdem I aber die 'über-
d~n 13 ~idriim-,irig~n:':q'~s §':2 42. A bs. 2,t.· (;' ka,ri:ri 'es 'In äßig'e' Belastung der' Speiclret.an'la:ge'2u-: vermei
beiVers'jchert~~:':diebiclit' iüc..\:! Kaieria~rrrtonat'eild(m,wurde f61gen~e Lösung'gewäh1t::: ',;-.: 
i-hr,e":ß~ih'~~e:eii'iriclit~'n,'da"iu' kQinrh'~ii, {laß sie ., :D.i~';zuiähh;n,i" dei . ;,Resttrg~'i, :etfoigC'h'ur 

. 'riiehi . Ja'ii B~i't'~~gen-'tei~t~~' ~ als . ~irt: y etsii:he'tter, m~hri~nerhaib: eihe~ 'KaleIi.'derjahteCDertett.~e 
der "diec'B:~iir;ige,;{~th'j'-I<aletidernio):1ai:ert ·zahlt. 'j;i '~i;{~rri' Kale'~'deifa:h.r· Ü~gend;tMc>n'ai:, -qer'init 
r'A~di ih 'diesen FäliertW:irdlsi'ch :'hei 'der' Ermit't- od~~'-ohi1i Zusa'm~enzälÜV.ri.g'werilg;ef ~rs :~5 Ver
lung der M~l1atsb~it;agsgrunäfäiedlesel1Je 'Wir-;icherun:gstag{'~n,thäli:,gilt :fed,enf~11~: ~Js"'Vei'si
khng.· wie: bei, mehtfacherBeschäftigung einstel- ~heturigs'~oriat";liria 'wi'rd, als's81ch'er ,in :d}r. Li:i

'lert,," ': '< .. '..~'"" . ~thpJg,' atJ:>er .a!udF b.~( a~r Ermlii:1lini~' ':cler"B'cfue's-
, ;nie Honorrierung,: aer'B.eiträge~zur 'Höhervet- ~U:hgsgrun~.lage: Jberiickslcl\.t:lgi ' (Aüsnahme '1 SIehe 

sichetuh:g el'folgt nunrrii:ht durch' den le'istungs- § 238). Wenn z. B: im Mürl'at Jänner' eines 'Kalerl
'zustätnlig'en Nersicherungsträger; der auch, dem "d'eH~h'res, ,nur ffinf Beihagstag'e' 'erW'otben':Wiur
: V:~r;skhetteti ; dreIjienstnehmetanteile ,'an jenen ''d'eri' urtd im "r'eitii'~~n"Ten 'd;es" Mon~'teS' 'feirie 
-allgemeinen Beiträgen; die siCh in· der Höherver- Ers~tzzelten: :Y6riiegen; ,die' 'Moria:te' Feb~ua{.l;)is 
. sicherung nicht mehr auswirken; können;: bei Ein- Dezember dieses, Kalenderjahres volle' Beii:ra'gs
, tritt des Versidie'nlngsfalles zu e·r.s'ta tten hit. monate sind; 'so' kommt ,es' zwarz'U ) keiner' '"Zu
.. De'r! :Versi'cherte kann' die 'Erstattung der. von I 'zähl'Ung':; der' :Monat Jännet wird aber als,y er
:ih,rrt, über .a~e ~Öchst!be~~ragsgr~nd.lage hrnaus,ge- :,sicherungsmonat :gelti:l1.iDres. kann fürje,den ein
'lelSteten;Beltl'a:ge "-'-. m1t :.der,sich., aus' der Durch- : zeInen· Kale.ndermonat' zutreffen;·· .'::'" "')"; 

183 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



8 183 :der Beilagen 

Wenn in dieser Bestimmung auch vom "Ka
lenderjahr" die Rede ist, tritt in Kale.nderjahren, 
in denen der Stichtag liegt, eine Verkürzung des 
Jahreszeitraumes iinsofern ein, als dieses "Kalen
derjahr" jedenf.alls mit dem Stichtag endet. Es ist 
in 'diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, 
daß Versicher-ungszeiten, ,die nach dem Stichtag 
liegen, für die Leistung aus dem eingetretenen 
Versicherungsfall - auch schon Ibisher - nicht 
mehr berücksichtigt werden können. 

Die Zuordnung von sich deckenden Zeiten 
wurde neu geregelt, weil die bisherigen Kriterien 
für die Zuordnung nicht mehr vorhanden sind. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 238): 

Gegenuber den bisherigen Vorschriften um faßt 
die Bemessungszeit jetzt nur mehr Beitrags
monate der Pflichtversicherung, Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung und Ersatzzeiten 
vor ,dem 1. Jänner 1939. Es wird nunmehr ein
deutig zum Ausdruck gebracht, daß Beitrags
monate .der freiwilligen Versicherung, in denen 
z" B. Krarikengeld bezogen wurde, sowohl bei der 
Ermittlung ·der Bemessungszeit ausgenommen 
als auch dann folgerichtig von der Bemessungs
zeit nicht ·erfaßt werden sollen, wenn dies für den 
Versicherten günstiger ist. 

Sollte es - die Fälle sind fast nur theoretisch 
- vorkommen, daß innerhalb der zur Ermitt
lung der Bemessungszeit heranzuziehenden Ver
sicherungsmonate nicht 'genügend Zeiten ,der 
Pflichtversicherung, der freiwilligen Versiche'rung 
oder Ersatzzeiten nach § 229' vorhanden sind, 
wird die Bemessungs.grundlage nach § 241 zu bil
den sein. 

Wie bereits in 'den Erläuternden Bemerkungen 
zu § 231 ausgeführt wurde, werden ~die sogenann
ten "Resttage" nur mehr innerhaLb eines Kalen
derjahres zusammengezählt und ,der letzte "Rest
mona t" ist V ersicherungsmon,a t. Diese Methode 
bringt besonders bei den Versicherungsfällen des 
Todes, wenn ,der Tod vor dem 15. eines Kalen
dermonates eintritt, den Nachteil, 'daß trotz vor
heriger geschlossener Versicherungszeit dieser 
Monat - obwohl er nicht das Mindestausmaß an 
Versicherungszeiten nach § 231 Z. 1 erreicht -
trotzdem nach § 231 Z. 2 als Versicherungsmonat 
gilt und idie Bemessungsgrun,dlage ungünstig be
einflußt. Um dies zu vermeiden, wurde d·ie Be
stimmung aufgenommen, daß ein solcher Rest
monat nicht zur Ermittlung ,der Bemessungs
grundlageheranzuziehen ist. Für die Ermittlung 
werden 61 minus ein Monat berücksichtigt, cl. h., 
man wird einen Monat in die Vergangenheit zu
ri.i&gehen. 

Die bisherige Bestimmung, wonach Beitrags
monate der freiwilligen Versicherung bei der 
Bildung der Bemessungszeitnur zur Hälfte zu 
zählen sind, sowie [die 'Bestimmung im § 242 

Abs. 1 letzter Satz, wonach die Beitr.agsgrund
lagen der Beitragsmonate ·der freiwilligen Ver
sicherung nur mit dem halben Betrag/anzusetzen 
sind, wurden nicht mehr aufgenommen. Es hat 
sich nämlich in 'der Praxis gezeigt, daß diese Be
stimmung, die ·die positive. sowie die negative 
Intensität .der freiwillig.en Versicherungszeiten 
mildern: sollte, [n ihrer Wirkung unbedeuten1d 
geworden ist. 

nie Erstreckung der Ausschlußfrist vom 
30. September 1950 auf den 31. Dezemher 1950 
erfolgt aus technischen Gründen. 

Zu Art. I Z. 5 (§ 239): 

Die Anderungen im § 239 Ibestehen in der 
Beschränkung auf Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung und in der aus technischen Gründen 
vorgenommenen 'Erstre&ung der Ausschlußfrist 
auf den 31. Dezember 1950. 

Zu Art. I Z. 6 (§ 241): 

Die bisherige Beschränkung, daß die vorlie
gende Begünstigungsbestimmung nur in den Fäl
len anzuwenden ist, in denen auf die Erfüllung 
der allgemeinen Leistungsvorauss.etzungen ver
zichtet wird, wurde faUen.gelassen. Darüher 
hin·aus soll diese Bestimmung aber nur mehr gel
ten, wenn sich eine Bemessun1gsgrundlage nach 
§ 238 nicht ermitteln läßt. 

Zu Art. I Z. 7 (§ 242): 

A~b 1. Jänner 1972 werden zur Bildung der 
BemessungsgrundIage für die Leistungen der Pen
sionsversicherung nicht mehr monatliche Bei
trags-grundlagen zur Verifügung stehen, da ab 
diesem Zeitpunkt nur mehr .die Summe der Bei
tragsgrundlagen in einem Beitragsjahr von den 
Dienstgebern und den Krankenversicherungs~ 
trägern der EDV -Anlage im Hauptverihand der 
österreichischen Sozialversicherungsträ-ger ge
meldet wird. Zur Bildun'g der Bemessungsgrund
lage werden ab diesem Zeitpunkt durchschn,itt
liche monatliche Beitragsgrundlagen eines Bei
tragsJahres 'heranzuziehen sein. Bezüglich der Be
rechnung dieser durchschnittlichen monatlichen 
Beitragsgrundlagen ist zu bemerken: 

Aus der dem Hauptverband der österreich,i
schen . Sozi.alversicherungsträger gemeldeten 
Summe der Beitragsgrundlagen in einem Bei
tragsjahr ist zunächst für Zeiten der Pflichtver
sicherung unter Ausschluß der Sonderzahlungen 
eine durchschnittLiche tägliche Beitra-gsgrundlage 
zu bilden, in1demdie Summe der Beitragsgrund
lagen der Pflichtversicherungszeiten durch die 
Anzahl der Beitragstage der Pflichtversicherung 
geteilt wird. Hiebei sind Tage mit Teilentge!t 
und deren Beitragsgrundlagen außer Betrac.'1t zu 
lassen. Analog ist auch ein täglicher Durch-
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schnittswett für die freiwiihge Versicherung und; 
soweit noch Beitragsgrundlagen für Ersatzzeiten 
vorgesehen s'ind, für diese Zeiten zu bitden. 

Zählung der Tage ist die daraus resultierende 
wesentliche Vereinfachung der Berechnung hin
sichtlich der maschinellen Verarbeitung der 
Daten. 

Die durchschnittliche monatliche Beitrags-
grunidlage, die zur Ermitt1ung der Bemessungs- Die zur BiI.dung der durchschnvttlichen monat
grundlage her,anzuziehen ist, wird getrennt nach lich·en B:eitrags>grundillge heranzuziehenden Bei
Monaten der PfI.ichtversicherung, freiwilLigen trags,grundlagen können nicht ohne weiteres bei 
Versid1erung und Ersatzmonaten (die Zuord- Eintritt des Versicherungsfalles mit dem ihrer 
r.ung erfolgt nach dem überwiegen einer dieser zeitlichen Lagerung entspl'echenden Aufwer
Versicherungszeiten im Versicherungsmonat) aus tllngsfaktor aufgewertet wer.den, wenn s,ie nach 
der durchschnittlichen täglichen Beitragsgrundlage der' derzeiügen Rechtslage mit einem besonderen 
(also entweder der täglichen Beitragsgrundlage Aufwertungsfaktor zu vervidfachen sind (Auf
für Zeiten der Pflichtversicherung, der freiwilli- wertungsfaktor 1946, 1951, 1954). Da die Wertig
gen Versicherung oder Ersatzzeiten) durch deren keitdieser Beitragsgrundlagen nicht geändert 
Vervielfachun'g mit der Anzahl der in diesen werden soll - es würde ,dies eine Xnderung des 
Monaten des Beitragsjahres liegenden Tagen er- Leistungsrechtes bedeuten -, müssen diese Werte 
worben er Versicherungszeiten und Teilung des auf eine Basis zu;ückgeführt werden, die dann 
Produkts durch die Anzahl dieser Monate im bei Eintritt des Versicherungsf:alles aufgewertet 
Kalenderjahr ermittelt. Grundsätzlich wird es mit dem der zeitlichen Lagerung entsprechenden 

. für Ersatzz1eit·en keine Beitragsgrundlagen mehr Au'fwertungsfak:tor ,d·enselhen Wert ergeben, der 
geben, . ausgenommen für Zeiten nach § 229 sich dann ergeben würde, wenn 'dieser Wert iln 
ASVG. ,. Zeitpunkt des E,intrittes des Versicherungsfalles 

L h mit dem - dann geltenden Son'deraufwertungs-
A'uweic end vom bisherigen Red1t wird auch 

für Ver.sicherte, ,deren Entgelt nicht naQ~ Kalen- faktor (für
d 

das !ahdr 1
E
946" 1

d
95

1
1; 1954

k
). achuf,~e-

d ob h ' d' 'b' d· ch h d' wertet wer en wur e. I s Wlr a so pra tiS 1m 
ermonaten erec net WIr " ,eI ur ge en er Z' k d 'S . ch d W d b 

Versichemng ein voller Kalendermonat mit ein- ertpun t ·e: pelerung e: ert .. er : ,e-
he' tJ ch 30 T "hl d ß h Tb treffenden BeI:tragsgrunldlage mIt dem 1m Zelt-

l' . '1 agen geza t, un nu:- au :~r" a' unkt der Seicherun elten,den Sonderauf-
sold1er Kalendermonat.edle t<lgewelse Zah. lun<> I p f k p. . lfgch

g 
d d ch d ' "cl • d f" 'b " wertungs a tor verVle' a t, uno ur ,en im 

angcwe"l,Ce WeI' en. Da ur gl t es mehrere Z' k d S 'ch f" d' "l'ch L Gr"nd . eltpun t er pel erung ur' 'Ie zelt 1 e age-
u e. rung dieser Beitragsgrundla:ge gehenden Auf-

, Vor aDern ergibt sich aus einer unterschied- wertungsfaktor dividiert womit der Wert auf 
hchen Behandlung :dieser heiden Versicherten- die Basis der zeitlichen Lagerung zurückgeführt 
gruppen eine verschiedene jährLiche Höchstbei-

I 

wird .. Bei .Eintritt des Versicherungsfalles wir.,d 
t,ragsgru~dlage und daher auch eine unterschied- dieser gespeicherte Wert mit dem Aufwertungs
h,che HochstbemesS'Ungsgrundlage. Während' hei faktor .der zeitlichen Lagerung, der dieser Bei
eincn; Lohn unter der Höc~stbeitragsgrun,dlage tragsgnmdlage entspricht, aufgewertet. 
AI1belter und Angestellte gleIch behandelt wer-
den, dabeide für 365 (366) Tage des KaIen;der-
j~hres ihren Lohn erhahen und davon Beiträge Zu Art. I Z. 8 (§ 243): 
entricht,en, können Angestel'he, die mit der Im neuen § 243 sind nur l,1Hihr die Vorschl'if
Höchstbeitragsgrundlage versimert sind, nur ten des 'bisherigen Abs. 1 enthalten. Die Be-
360mal -den Tageswert ider Höchstlbeitragsgrund'- stimmungen des Albs. 2 hinsichtlich der Sonder
lage als J ahreshöchstbeitragsgrundlage erwerben, zahlungen wurden in den § 242 Abs. 4 über
Arbeiter jedoch 365-(366-)malden Ta.geswert der nommen. Die Bestimmungen ,des Abs. 3 waren 
Höchstbeitragsgrundlage. Dies' führt in der in der Vergangenhej,t praktisch bedeutungslos, 
Höchsibemessungsgrundlage beider Versicherten- sodaß sie aufgehohen wenden konnten, Die Vor
gruppen zu einem Unterschied von rUnid schriften des .A!bs. 4 wurden ebenfalls in den 
100 S zum Stichtag 1. Jänner 1972. Es ist daher § 242 eingeal'beitet. 
notwendig, die Zählung voller Kalendermonate 
einheitlich mit 30 Tagen durchzuführen und die Die bi~herigen Bestimmungen des Abs. 1 Z. 1 
jährliche Höchsttheitmgsgrundlage auch für Ar- und 2 wur·den als neue Z. 1 und 2 unverändert 
b übernommen. In Z.·,3 lit. a werden nunmehr für eiter mit dem 360fachen ·der täglichen Höch.st-
beitragsgrundla:ge zu :beschränken. Ein even- die Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1939 
tueller überschreitungsbetrag 5011 so wie bei als Beitragsgrundlage die Werte des Auslan.ds
mehrleren Dienstverhältniss,en, aus den1en die renten-übernahmegesetzes eingeführt. 
Summe der Beitragsgrundlagen die HöcI1stbei- Im bisherigen Abs. 1 konnte die Z. 4 ent
tragsgrundla.ge übersteigt, zur Höherversiche- fallen, da .diese Ersatzzeiten nicht mehr für die 
rung angerechnet oder bis 31. Jänner des Folge-I Ermittlung der Bemessungsgrundlage herange
jahres auf Antrag des Versicherten rückerstattet zogen werden und für sie daher keine Beitrags
werden. Ein weiterer Grund für eine einheitliche I grundlagen festzusetzen waren. 
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Zu Art. I Z. 9 (§ 244):. Die Bestimmungen;des·Aibs.3' hinsichtlir.h.der 
:',:6er"bishetig~ .Alb~. '4.·,\\>ur:de ,inhiltlir.h. in den allgemeinen B~itra.gsg;rundlagen w.urden m. den 

'§L 24i'A:bs.1 Z: 2 Üib~rri6mmen.D~r bishe'rige § 242 eihgearbeiter.'\'; ,i'; .,,; ',,;c:, ' , 

A,bs. 5 wur.de inhaltlir.h in den § 242 Abs.·z Z. 7 J.: .;,';:, : ;""":';;:;'.';'''''':: ,.-, . 

. übernommen;· "; .. cr·,,:<!,, • ..'.' ." ",' '! ....•. " . I :,.,.,.:' ',,,,' •. , .• ', .,.,;' . 

Z. u .. A.· r. t.' .•.. I .. ·.Z.~l'.O. bis ·1.'6.'(§§.,24,8.,.2.lt,9, ,",2,5. 1,. ,2.69, -Die -etsteAnderung' in Abs. 1 hat ihre Be- . . ' 
4'70 506 aund Arila ~i\': :',""" ",":' '. ,; gründung 'darin', :daß aur.h·nor.h nar.h dem 31. De- ," .,' . :' ~",g 'J} ';'i :,. :"' .. 

zember'.1945 sogar his 'zum Inkrafttreten des Die' vorliegend'en 'Ä!1c\erun:g~n erfolgten aus' 
'Allgemeinen' Sozialversir.herungsgesetzes - wenn ,t(;chnisr.h·en Gl,Cünden, ;ibzw-. ,i,n ,A.:npa~sung; al1 i ,c;l.:ie 
aur.h . nurverein.zel:t .....:. Fälle auftreten, in. denen l1euenBemessungsvorsr.hriften:oJ)je .~p.derl;lpg .im 
martgels·Versir.herungsunterlagen die Rekon- §: 25.1 Ahs.4{Art. TZ.' ~2):stebt,initder.Am:
'struktion der'Beitragsgrundla,gen äußerst zeit- hebl.lllg; .des .§ 243 Abs'.: ,t 2.-:-4 lit. 'eim Zusam
t:a~,~!~ndist;' l!~m,' I ~ie',: Datensp~ir.he~ng nir.ht I tn~nhang .. Dieiclort{ür, Sr.hu;~zei:eil fes.tgeset~te 
'unnutz zu verzogern,:,soUaur.h hl·er cm "Ersatz- i Bel,tra,gs-grundlage ,muß; nunmeh:r, ,ml.§25 t Abs.4 
'v'erfahren~fertrtöglir.ht wenden. I sdbs~ eingefuhrtwerden. . .:r"'i,'· 
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